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I.
Gesellschaftsform und Sitz

Art. 1

Unter dem Namen

Tupperware-Verein, Abkürzung T-V

besteht ein Verein von mehreren Mitgliedern.

Art. 2

Die Gesellschaftsform ist ein Verein gemäss OR.

Art. 3

Der Sitz des Vereins befindet sich jeweils am entsprechenden Austragungsort.

II.
Zweck und Aufgaben

Art. 4

Der Verein bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Verbreitung und Vertiefung des genossenschaftlichen Gedankengutes in der Schweiz und ist dabei insbesondere bestrebt:

· die einzelnen Mitglieder zu unterstützen, bei übermässigem Alkoholkonsum die Atemwege freizuhalten;

· die einzelnen Mitglieder zu fördern, in Bezug auf gesamtheitliche Ausbildung, insbesondere im Filmgeschäft, im speziellen im Action-, Krimi-, Thriller- und Gruselbereich;

III.
Mitgliedschaft

Art. 5

Mitglied des Vereins kann jede männliche Person auf Erden werden, die gewillt ist, die Vereinsstatuten zu akzeptieren und anzuwenden.

Art. 6

Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt aufgrund einer schriftlichen Beitrittserklärung und einer originellen Bewerbung. Ein neues Mitglied kann nur bei Einstimmigkeit sämtlicher Mitglieder aufgenommen werden.

Art. 7

Die Aufnahmegebühr beträgt Fr. 50.-- für Gründungsmitglieder und Fr. 100.-- für alle Neumitglieder. Zusätzlich muss sich das neue Mitglied anteilmässig einkaufen gemäss Vereinsvermögen.

Art. 8

Jeder Bewerber wird anhand von drei Tupperware-Veranstaltungen getestet, wobei eine Veranstaltung von ihm organisiert und bezahlt wird, und anschliessend gemäss Art. 6 erreicht dieser Bewerber die Mitgliedschaft. Das Neumitglied muss sich anteilmässig gemäss dem Kassenbestand einkaufen.

Art. 9

Die Mitglieder haben die folgenden Rechte:

· Einberufung von Tupperware-Veranstaltungen;

· Teilnahme bei Tupperware-Veranstaltungen;

· Vertilgung der offerierten Getränke und Speisen im Überdruss;

· Hineinziehen der abgespielten Videos;

· Kommunikation vor und nach dem Film und ausdrücklich nur in den Pausen

· Anträge können jederzeit mündlich oder schriftlich vorgetragen werden
· Bei Nicht-Teilnahme am alljährlichen Ausflug erhält das Mitglied Fr. 100.-- zurück, wenn keine Kosten entstanden sind.

Art. 10

Die Mitglieder haben die folgenden Pflichten:

· das Mitglied, welches die Veranstaltung einberufen hat, muss besorgt sein für die persönliche, schriftliche Einladung ca. 3 - 4 Wochen vor der Veranstaltung mit Kleidervorschriften an sämtliche Mitglieder, den Video, die Getränke, die Esswaren, den Veranstaltungsort und die entsprechende Einrichtung;

· die teilnehmenden Mitglieder sind verpflichtet eine Jahresgebühr an die Tupperware-Kasse zu zahlen. Die Jahresgebühr ist nach der Hauptversammlung anfangs Jahr zu begleichen. Diese Gebühr wird einstimmig durch sämtliche Mitglieder an der Hauptversammlung definiert.;

· jedes Mitglied sorgt für die Existenzfähigkeit und Weiterentwicklung dieses Vereins;

· jedes Mitglied pflegt sich und jedes Mitglied in Bezug auf harmonische Geselligkeit;

· jedes Mitglied führt mindestens eine Veranstaltung pro Vereinsjahr durch;

· jedes Mitglied muss sich schriftlich oder telefonisch an- oder abmelden.

Art. 11

Die Mitglieder müssen die folgenden Punkte strikte einhalten:

· der Handel und Kauf von Tupperwareartikeln ist strengstens untersagt, Busse siehe Art. 14;
· langweiliges Gähnen, Schlafen oder Wegschauen während intensiven Filmvorführungen (z.Bsp. Erotik) wird mit lebenslangem Ausschluss bestraft.

Art. 12

Die Mitglieder begrüssen sich mittels einstudiertem T-V-Gruss, wobei zwischen „Shaker“ und „Turner“ gewählt werden kann. Bei Missachtung muss das entsprechende Mitglied eine Strafgebühr von Fr. 20.-- bezahlen.

Art. 13

Die Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich ohne Grund gekündigt werden. Die Aufnahmegebühr bleibt in der Tupperware-Kasse. Besten Dank.

Art. 14

Bei unentschuldigter Abwesenheit oder bei unentschuldigter Verspätung eines Mitglieds bei einer Tupperware-Veranstaltung muss das reudige Mitglied eine Strafgebühr von Fr. 20.-- bezahlen.

Art. 15

Die Mitglieder sind nicht verpflichtet bei jeder Tupperware-Veranstaltung ein Tupperware-Kleidungsstück zu tragen. Das einladende Mitglied kann eine Kleiderempfehlung abgeben.

IV.
Organisation

Art. 16

Die Organe des Vereins sind:

· die Mitglieder und

· der Präsident.

Art. 17

Statutenänderungen dürfen nur mit Zustimmung sämtlicher Mitglieder erfolgen.

Art. 18

Adressänderungen der Mitglieder müssen an den Präsidenten gemeldet werden.

V.
Präsident und weitere Ämter
Art. 19

Der Präsident wird durch das absolute Mehr sämtlicher Mitglieder gewählt. Im zweiten Wahlgang entscheidet das relative Mehr sämtlicher Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet der abtretende Präsident.

Art. 20

Als Präsident kann nur gewählt werden, wer Mitglied des Vereins ist.

Art. 21

Die Aufgaben des Präsidenten sind:

· Einhaltung der Statuten überprüfen;

· bei Unstimmigkeiten betreffend Videowahl, die Entscheidung treffen;

· Einberufung ausserordentlicher Tupperware-Veranstaltungen;

· Verantwortlich, dass ein alljährlicher Ausflug mit entsprechenden Highlights durchgeführt wird;

· Einberufung einer Hauptversammlung mit Traktandenliste.

Art. 22

Der Chronist ist zuständig für eine lückenlose Chronik und einen sinnvollen Auftritt. An der Hauptversammlung wird ein Jahresrückblick erwartet.

Art. 23

Der Public Relations / Fotograf ist zuständig für die lückenlose und fotografische Dokumentation der Veranstaltungen.

Art. 24
Der Chronist, der Public Relations/Fotograf und der Kassier werden durch das absolute Mehr sämtlicher Mitglieder gewählt. Zu einem Amt kann kein Mitglied gezwungen werden. Die restlichen Mitglieder amten als Beischläfer.

VI.
Rechnungsablage, Reserven- und Gewinnverteilung

Art. 25
Die Jahresrechnung wird alljährlich auf die Hauptversammlung abgeschlossen. Die Bilanzierung erfolgt nach den tupperwarischen Bestimmungen.

Der eventuelle Reingewinn wird Ende Jahr im Reservefonds geäufnet und für die kommende Tupperware-Periode gebraucht.

Es dürfen keine Gewinne ausgeschüttet werden, sondern es ist ein unverteilbares Vermögen anzusammeln.

Die Rechnung wird durch die an der HV gewählten Revisoren gemäss den gesetzlichen Bestimmungen revidiert und genehmigt.

VII.
Bekanntmachungen

Art. 26
Die Bekanntmachungen des Vereines werden eventuell zu einem späteren Zeitpunkt im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in weiteren vom Verein zu bezeichnenden Publikationsorganen erfolgen.

VIII.
Rechtsstreitigkeiten

Art. 27
Rechtsstreitigkeiten zwischen Mitgliedern entscheidet einschliesslich aller Vor- und Zwischenfragen endgültig und unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges der Präsident. Der Gerichtsstand ist in Abtwil SG.

IX.
Auflösung und Liquidation des Vereins

Art. 28
Der Verein kann nur einstimmig durch sämtliche Mitglieder aufgelöst werden.

Das nach Tilgung sämtlicher Schulden verbleibende Vermögen des Vereins wird prozentual auf die bestehenden Mitglieder verteilt.

X.
Schlussbestimmungen

Art. 29
Jedes Mitglied muss sich strengstens an diese Statuten halten. Bei jeder Missachtung tritt automatisch Art. 14 in Kraft.

Art. 30
Der Wanderpreis wird spontan bei einer Tupperware-Party aufgrund besonderer Leistung weitergegeben. Der Ausgezeichnete integriert jeweils einen weiteren Preis in die Wanderpokal-Schachtel. Die History muss dementsprechend geführt werden.

Art. 31

Die Statuten wurden per 6. November 1998 durch alle Mitglieder genehmigt und treten per sofort in Kraft. Die Statuten wurden am 14. Januar 2000 durch die Hauptversammlung geändert. Die Statuten wurden am 5. Januar 2001 durch die Hauptversammlung erneut geändert. Die Statuten wurden am 17. Januar 2002 durch die Hauptversammlung erneut geändert. Die Statuten wurden am 3. Dezember 2002 durch die Hauptversammlung erneut geändert. Die Statuten wurden am 4. Dezember 2003 durch die Hauptversammlung erneut geändert. Die Statuten wurden am 10. Dezember 2004 durch die Hauptversammlung erneut geändert. Die Statuten wurden am 22. Februar 2007 durch die Hauptversammlung erneut geändert. Die Statuten wurden am 7. Dezember 2007 durch die Hauptversammlung erneut geändert. Die Statuten wurden am 5. Dezember 2008 durch die Hauptversammlung erneut geändert. Die Statuten wurden am 22. Januar 2010 durch die Hauptversammlung erneut geändert. Die Statuten wurden am 18. Januar 2013 durch die Hauptversammlung erneut geändert.
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